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Unterrichtung
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Bericht zum Ausbau der Schienenwege 2002

Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen vom 19. Dezember 2002
gemäß § 7 des Gesetzes über den Ausbau der Schienenwege des Bundes vom 15. November 1993 (BGBl I S. 1874).
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Vorbemerkung

Ausbau des Schienenwegenetzes des Bundes

Gemäß § 7 Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSchwAG
in der Fassung vom 15. November 1993, BGBl. I S. 1874,
zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 135 des Eisenbahn-
neuordnungsgesetzes vom 27. Dezember 1993, BGBI. I
S. 2378, 2423, berichtigt mit Gesetz vom 1. September
1994, BGBI. I S. 2439), berichtet das Bundesministerium
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen dem Deutschen
Bundestag jährlich über den Fortgang des Ausbaus des
Schienenwegenetzes nach dem Stand vom 31. Dezember
des Vorjahres.

Teil A (Allgemeiner Teil)

1. Allgemeines

1.1 Einheit Deutschlands
Mit der Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990 und den
damit verbundenen neuen Anforderungen auch an die
Verkehrspolitik ergaben sich völlig neue Randbedingun-
gen für ein zukünftiges, den neuen Verkehrsbedürfnissen
entsprechendes Schienennetz.

Die Ziele für den Ausbau der Schienenwege wurden in
dem von der Bundesregierung am 15. Juli 1992 verab-
schiedeten Bundesverkehrswegeplan (BVWP ’92) darge-
legt, der sowohl die noch abzuwickelnden Vorhaben des
BVWP ’85 als auch die durch die Einheit Deutschlands
nun notwendige Schaffung von leistungsfähigen Eisen-
bahnverbindungen in den neuen und zwischen den alten
und den neuen Ländern berücksichtigt.

Die Notwendigkeit der Neu- und Ausbaumaßnahmen im
Schienenwegenetz wurde auf der Grundlage des BVWP
’92 seinerzeit erstmalig mit dem Bundesschienenwege-
ausbaugesetz (BSchwAG) gesetzlich bestätigt, dem der
„Bedarfsplan für die Bundesschienenwege“ als Anlage
beigefügt ist. Mit dieser gesetzlichen Bedarfsfeststellung
wurde eine Gleichbehandlung zwischen Schiene und
Straße hergestellt und die Realisierung der Projekte er-
leichtert. 

Im Vorgriff auf den Bundesverkehrswegeplan wurden im
April 1991 die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE)
von der Bundesregierung beschlossen, um möglichst
schnell über die für den wirtschaftlichen Aufschwung
nötige Verkehrsinfrastruktur zwischen den alten und den
neuen Ländern zu verfügen. Von den 17 Projekten Deut-
sche Einheit sind die Projekte 1 bis 9 der Eisenbahn zu-
geordnet:

1. ABS Lübeck/Hagenow Land–Rostock–Stralsund,

2. ABS Hamburg–Büchen–Berlin,

3. ABS Uelzen–Salzwedel–Stendal,

4. ABS/NBS Hannover–Berlin,

5. ABS Helmstedt–Magdeburg–Berlin,

6. ABS Eichenberg–Halle,

7. ABS Bebra–Erfurt,

8. ABS/NBS Nürnberg–Erfurt–Halle/Leipzig–
Berlin und

9. ABS Leipzig–Dresden.

Diesen Projekten mit einem Investitionsvolumen von
rund 33,5 Mrd. DM (17 Mrd. Euro)  kommt eine Schlüs-
selrolle beim Zusammenwachsen der alten und der
neuen Länder zu; sie bilden einen wichtigen Baustein für
den wirtschaftlichen Aufholprozess im östlichen Teil
Deutschlands.

1.2 Neuordnung des Eisenbahnwesens
(Bahnreform 1. Januar 1994)

Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 
vom 20. Dezember 1993 und dem Gesetz zur Neuord-
nung des Eisenbahnwesens (Eisenbahnneuordnungs-
gesetz ENeuOG) vom 27. Dezember 1993 wurde das Ver-
hältnis des Bundes zu seinen Eisenbahnen auf eine neue
Grundlage gestellt; die staatlichen Aufgaben wurden von
den unternehmerischen getrennt. Die Deutsche Bahn AG
(DB AG) ist – anders als die ehemalige Deutsche Bundes-
bahn und die ehemalige Deutsche Reichsbahn – nicht mehr
Teil der bundeseigenen Verwaltung. Das Eigentum an den
Schienenwegen und an den für den Bahnbetrieb notwendi-
gen Anlagen wurde aufgrund der am 1. Januar 1994 in
Kraft getretenen Bahnstrukturreform auf die DB AG und
im Rahmen der zweiten Stufe der Bahnreform am 
1. Januar 1999 auf die DB Netz AG und die DB Station &
Service AG (Eisenbahninfrastrukturunternehmen) über-
tragen. Mit Wirkung vom 1. Juli 2001 an ist die DB Ener-
gie GmbH als ein weiteres Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen des Bundes hinzugetreten. Damit obliegen diesen
Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes alle sich
aus der Eigentümerfunktion ergebenden Rechte und
Pflichten; im Mittelpunkt stehen dabei die Verantwortung
als Bauherren sowie die betriebsbereite Vorhaltung und
die Instandhaltung der Schieneninfrastruktur. 

1.3 Beschleunigung der Verkehrs-
wegeplanung

Zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrsinfra-
strukturvorhaben in den neuen Ländern wurden folgende
Wege beschritten:

1. Im Dezember 1991 hat der Deutsche Bundestag mit
Zustimmung des Bundesrates das Verkehrswegepla-
nungsbeschleunigungsgesetz beschlossen, mit dem in
den neuen Ländern einerseits der Zeitraum von der
Entscheidung zum Bau großer Verkehrsprojekte bis zu
ihrer Verwirklichung verkürzt werden soll, anderer-
seits aber die rechtsstaatlich gebotenen Möglichkeiten
zur Wahrung öffentlicher und privater Belange in den
Planrechtsverfahren in vertretbarer Weise erhalten
bleiben. Anlass hierfür war die Erkenntnis, dass es
nach der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands
besonders darauf ankommt, den wirtschaftlichen Auf-
schwung in den neuen Ländern so schnell wie möglich
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mit leistungsfähigen Verkehrswegen zwischen den al-
ten und den neuen Ländern in die Wege zu leiten. Das
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz hat zu
einem spürbar schnelleren Abschluss von Planungs-
verfahren beigetragen. Es erstreckt sich auf die Pla-
nung des Baus und der Änderung von Verkehrswegen
der Eisenbahnen des Bundes

– in den neuen Ländern und Berlin sowie

– von den durch § 1 der Fernverkehrswegebestim-
mungsverordnung vom 3. Juni 1992 bestimmten
Fernverkehrswegen zwischen diesen Ländern und
den nächsten Knotenpunkten des Hauptfernver-
kehrsnetzes des übrigen Bundesgebietes. 

Die ursprünglich auf den 31. Dezember 1999 be-
schränkte Geltungsdauer des Gesetzes ist auf den 
31. Dezember 2004 verlängert worden.

2. Durch die Gründung von privatrechtlichen Planungs-
gesellschaften ist ebenfalls ein Beitrag zum effektiven
Ablauf der Planungs- und Bauverfahren nicht nur in
den neuen Ländern, sondern auch in den alten Ländern
geleistet worden. Zu nennen sind

– die DB Projekt Verkehrsbau GmbH (PVB) für die
Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, die Verkehrs-
anlagen in Berlin, die NBS/ABS Nürnberg–Ingol-
stadt–München und weitere bedeutende Bauvor-
haben 

– die DB Bau Projekt GmbH für die NBS Köln–
Rhein/Main, ABS/NBS Karlsruhe–Offenburg–
Freiburg–Basel und ABS/(Paris-) Grenze D/F–
Saarbrücken–Ludwigshafen/Kehl–Appenweier.

Diese Gesellschaften koordinieren die Planungen für
die genannten Schienenprojekte und sind für deren
Realisierung und Überwachung beim Bau zuständig.

2. Infrastrukturplanung und
Infrastrukturfinanzierung

2.1 Bundesverkehrswegeplanung
In Bundesverkehrswegeplänen wird auf der Basis verkehrs-
trägerübergreifender Prognosen und Bewertungskriterien
das für die Gestaltung und den Ausbau der bestehenden In-
frastruktur erforderliche Investitionsvolumen einschließ-
lich der Finanzmittel für Ersatz und Erhaltung dargestellt.
Eine Einordnung der geplanten Neu- und Ausbauprojekte
wird entsprechend ihren gesamtwirtschaftlichen Bewertun-
gen sowie den ökologischen und raumordnerischen Ein-
schätzungen in Dringlichkeitsstufen vorgenommen. 

Bei der Auswahl und der Feststellung der Dringlichkeit von
Investitionen ist bei den Bahnen darüber hinaus ein be-
triebswirtschaftlicher Rentabilitätsnachweis unabdingbar. 

Der derzeit gültige Bundesverkehrswegeplan 1992
(BVWP ’92) sieht für den Zeitraum von 1991 bis 2012 ein
Investitionsvolumen von rund 232 Mrd. Euro (454 Mrd.
DM) für den Neu- und Ausbau sowie die Substanzerhal-
tung und Erneuerung der Bundesschienenwege, Bundes-
fernstraßen und Bundeswasserstraßen vor. Der Anteil der

Investitionen in die Bundesschienenwege beträgt rund
109 Mrd. Euro (213 Mrd. DM), davon für Aus- und Neu-
bau rund 60 Mrd. Euro (117 Mrd. DM). Damit liegt er
erstmals in einem Bundesverkehrswegeplan über dem An-
teil, der für Bundesfernstraßen vorgesehen ist. Zusätzlich
sind im gleichen Zeitraum rund 43 Mrd. Euro (84 Mrd. DM)
für übrige Investitionen – im Wesentlichen Investitionen
in den Öffentlichen Personennahverkehr und den kom-
munalen Straßenbau im Rahmen des Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetzes (GVFG) vorgesehen.

2.2 Überarbeitung Bundesverkehrswege-
plan 1992

Gemäß der Koalitionsvereinbarung zwischen der Sozial-
demokratischen Partei Deutschlands und Bündnis 90/Die
Grünen vom 20. Oktober 1998 ist der BVWP ’92 mit dem
Ziel zu überarbeiten, Investitionen in die Verkehrswege
und Umschlagplätze zur Umsetzung der ökonomischen
und ökologischen Ziele in ein umfassendes Verkehrskon-
zept zu integrieren, das die Voraussetzung für die Verla-
gerung möglichst hoher Anteile des Straßen- und Luft-
verkehrs auf Schiene und Wasserstraße schafft. Des
Weiteren soll schrittweise die Angleichung der Investiti-
onsmittel für Schiene und Straße erfolgen. Die derzeit lau-
fende BVWP-Überarbeitung orientiert sich demgemäß an
folgenden übergeordneten verkehrs- und umweltpoliti-
schen Zielen: 

– Gewährleistung dauerhaft umweltgerechter Mobilität, 

– Förderung nachhaltiger Raum- und Siedlungsstruk-
turen,

– Verringerung der Inanspruchnahme von Natur, Land-
schaft und natürlichen Ressourcen, 

– Reduktion der Emissionen von Lärm, Schadstoffen
und Klimagasen (vor allem CO2), 

– Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland zur
Schaffung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen,

– Schaffung fairer und vergleichbarer Wettbewerbs-
bedingungen für alle Verkehrsträger, 

– Erhöhung der Verkehrssicherheit, 

– Förderung der europäischen Integration. 

Zur Überarbeitung des BVWP ’92 selbst gehören u. a.: 

– Aktualisieren der Prognosen und Daten auf der Grund-
lage eines Integrationsszenarios, 

– Modernisieren der Bewertungsmethodik, insbesondere
in den Bereichen ökologische sowie raumordnerische
Bewertung einschließlich städtebaulicher Effekte, 

– Aktualisierung der Kosten erwogener Projekte, 

– Schaffung eines realistischen Finanzrahmens. 

Die laufende Überarbeitung des BVWP ’92 wird zügig
fortgesetzt. Wesentliche Schritte sind bereits erfolgt; her-
vorzuheben sind insbesondere die Verkehrsprognosen 
sowie die Modernisierung der Bewertungsmethodik. Ein 
zusammenfassender Bericht über die Grundzüge der 
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modernisierten Bewertungsmethodik ist vom BMVBW
im Mai 2002 veröffentlicht worden. Seit Mai 2002 liegen
den Ländern und der Deutschen Bahn AG die Projektin-
formationen und Bewertungsergebnisse in Form von Roh-
daten vor, die in bilateralen Gesprächen mit den Ländern
und der DB Netz AG erörtert werden und ggf. neue Be-
wertungsläufe erforderlich machen. Im Anschluss an die
im Herbst 2002 vorgesehene abschließende Bewertungs-
phase aller Projekte kann der Entwurf des neuen BVWP
erstellt werden, in dem die Vorhaben nach Maßgabe der
Bewertungsergebnisse für die Kategorien „Vordringlicher
Bedarf“, „Weiterer Bedarf” oder „Keine Aufnahme in den
BVWP“ vorgeschlagen werden.

Nach Abstimmung mit den Ländern und den Bundes-
ressorts sowie nach Anhörung der Fachverbände wird 
dieser Entwurf voraussichtlich Anfang 2003 dem Bundes-
kabinett zur Beschlussfassung vorgelegt. Die parlamenta-
rische Behandlung der entsprechenden Gesetzentwürfe
zur Änderung der Ausbaugesetze für Schiene und Bundes-
fernstraßen wird sich daran anschließen.

2.3 Bedarfsplan Schiene
Der Bundesverkehrswegeplan ist mit seinen bewerteten
Projekten zugleich Grundlage für die jeweils vom Parla-
ment zu verabschiedenden gesetzlichen Bedarfspläne.
Das Nähere hinsichtlich Eisenbahninfrastruktur regelt das
BSchwAG, welches als Anlage zu § 1 den Bedarfsplan für
die Bundesschienenwege enthält.

Zur Verwirklichung der vorgesehenen Projekte werden
vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen nach dem Bundesschienenwegeausbauge-
setz auf der Grundlage des Bedarfsplans Ausbaupläne in
Form von Fünfjahresplänen aufgestellt, die der zwi-
schenzeitlich eingetretenen Entwicklung in Wirtschaft
und Verkehr Rechnung tragen. Zur Verwirklichung des
mittelfristigen Ausbaus war für den ersten Ausbauplan ein
Dreijahresplan (1995 bis 1997) vorgeschrieben.

Im Frühjahr 1997 legte das damalige Bundesministerium
für Verkehr den Fünfjahresplan 1998 bis 2002 vor.

Der geltende Fünfjahresplan und das erstmals aufgestellte
Investitionsprogramm 1999 bis 2002 wurden aufeinander
abgestimmt.

2.4 Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur

2.4.1 Allgemeines
Um den Verkehrsbedürfnissen der Allgemeinheit gemäß
Artikel 87e Abs. 4 GG Rechnung zu tragen, finanziert der
Bund entsprechend § 8 BSchwAG Neubau, Ausbau und
Ersatzinvestitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen
des Bundes, während die Kosten der Unterhaltung und 
Instandsetzung der Schienenwege von den Eisenbahnen
des Bundes getragen werden. Über die Finanzierung der
vorgesehenen Investitionen (Neubau, Ausbau, Ersatzin-
vestitionen) sind nach § 9 BSchwAG Vereinbarungen
zwischen dem Bund und den Eisenbahninfrastrukturun-
ternehmen des Bundes zu schließen, in denen insbeson-

dere der Umfang der vom Bund finanzierten Baumaßnah-
men sowie deren Finanzierung festgelegt wird.

2.4.2 Neu- und Ausbaumaßnahmen

Die Neu- und Ausbaumaßnahmen sind im Bedarfsplan als
Maßnahmen des „Vordringlichen Bedarfs“ – untergliedert
in Einzelmaßnahmen aus Überhang und neue Vorhaben –,
Maßnahmen des „Weiteren Bedarfs“ und „Länderüber-
greifende Projekte“ enthalten. 

Der Realisierungsstand der Bedarfsplan-Projekte stellt
sich wie folgt dar:

Bis zum Abschluss des Geschäftsjahres 2001 beliefen
sich die Gesamtausgaben für die Schienenprojekte nach
dem Bedarfsplan auf

35 852 Mio. €

70 121 Mio. DM.

Hiervon entfielen auf die Maßnahmen des vordringlichen
Bedarfs

aus dem Überhang 24 415 Mio. €

47 752 Mio. DM,

auf die Neuen Vorhaben 11 437 Mio. €

22 369 Mio. DM.

Davon betrugen im Geschäftsjahr 2001 die Gesamtausga-
ben für die Schienenprojekte nach dem Bedarfsplan

2 324 Mio. €

4 545 Mio. DM.

Hiervon entfielen auf die Maßnahmen des vordringlichen
Bedarfs

aus dem Überhang 1 460 Mio. €

2 855 Mio. DM, 

auf die Neuen Vorhaben 864 Mio. €

1 690 Mio. DM.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Jahr 2001
lag – wie in den Vorjahren auch – mit 355 Mio. Euro 
(694 Mio. DM) bei den Verkehrsprojekten Deutsche 
Einheit. Hierbei standen Streckenausbau, Streckener-
neuerung und insbesondere die Anhebung der Strecken-
höchstgeschwindigkeit auf 160 km/h bis 200 km/h als
Ausbaustandard im Vordergrund. Wesentliche Investitio-
nen in 2001 wurden auch für die Neubaustrecken
Köln–Rhein/Main (641 Mio. Euro/1 254 Mio. DM) und
Nürnberg–Ingolstadt–München (395 Mio. Euro/772 Mio.
DM) sowie für die Knotenprojekte Berlin (263 Mio.
Euro/514 Mio. DM) getätigt. 

Für die Neu- und Ausbaubaumaßnahmen sind sowohl
Lärmschutzmaßnahmen für die Lärmvorsorge als auch
Landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen – im Rah-
men der gesetzlichen Regelungen – Bestandteil der darge-
stellten Investitionen. Bei Neubaumaßnahmen liegen die
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Investitionen für Maßnahmen des Lärmschutzes und der
Landschaftspflege zusammen in der Regel zwischen 
0,5 und 1 Mio. Euro/km (1 und 2 Mio. DM/km); punktu-
ell können diese Werte auch weitaus höher liegen.

2.4.3 Bestandsnetz
Neben  den  Investitionen in Ausbau- und Neubaustrecken
werden auf der Grundlage des § 11  BSchwAG (Ersatz-
investitionen) gleichzeitig erhebliche Mittel bereitge-
stellt, um die Leistungsfähigkeit im bestehenden Schie-
nennetz zu erhalten und zu verbessern. Die Investitionen
in  das  bestehende Schienennetz, die sowohl den reinen
Ersatz von Anlagen als auch Modernisierungs- und 
geringfügige Erweiterungsmaßnahmen umfassen, sollen
zukünftig einen Umfang von ca. 2,6 Mrd. Euro pro Jahr
(5 Mrd. DM/Jahr) erreichen. 

Daneben sind für die Lärmsanierung an bestehenden
Schienenwegen im Bundeshaushalt jährlich 51 Mio. Euro
(100 Mio. DM) vorgesehen.

2.4.4 Nahverkehr
Für reine Nahverkehrsvorhaben stellt der Bund insgesamt
1,7 Mrd. Euro (3,3 Mrd. DM) auf Grundlage des BSchwAG/
DBGrG für die Jahre 1995 bis 2002 zur Verfügung. Für
die im Rahmen dieser Mittelansätze zu finanzierende
Vielzahl von unterschiedlichsten Vorhaben, die die 
DB AG gemäß § 8 Abs. 2 BSchwAG mit den Ländern ab-
stimmt, wurden so genannte Sammelfinanzierungsverein-
barungen zwischen dem Bund und der DB AG abge-
schlossen.

Zudem kommen die Ersatzinvestitionen in das Bestands-
netz und die Investitionen in Neu- und Ausbaumaßnah-
men in erheblichem Umfang auch Schienenstrecken des
Nahverkehrs zugute. 

Damit sind die im BSchwAG/DBGrG festgelegten Quo-
ten mehr als erfüllt. (Nach einer Berechnung des Eisen-
bahn-Bundesamtes kommen insgesamt über 30 Prozent
der Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen
dem Nahverkehr zugute).

2.4.5 Investive Altlasten 
Der Bund leistet gemäß § 22 Deutsche Bahn Gründungs-
gesetz (DBGrG) einen Beitrag zum Abbau u. a. der wirt-
schaftlichen (investiven) Altlasten im Bereich des ehema-
ligen Sondervermögens Deutsche Reichsbahn. Für die
notwendigen Investitionen zur Angleichung des Schie-
nennetzes des Bundes im Bereich des ehemaligen Son-
dervermögens Deutsche Reichsbahn an den Ausbaustand,
die technische Ausstattung und das Produktionsniveau
des ehemaligen Sondervermögens Deutsche Bundesbahn
stellt der Bund in den Jahren 1994 bis 2002 bis zu 
16,9 Mrd. Euro (33 Mrd. DM) bereit.

In den Jahren 1994 bis 2001 konnten investive  Altlasten von
rund 9,9 Mrd. Euro (19,3 Mrd. DM) insbesondere in den Be-
reichen Bahnübergangssicherung, Stellwerkstechnik, ge-
schwindigkeitserhaltende Maßnahmen, geschwindigkeits-
erhöhende Maßnahmen und Brücken beseitigt werden.

Das ehrgeizige Ziel eines vollständigen Abbaus der in-
vestiven Altlast von bis zu 16,9 Mrd. Euro (33 Mrd. DM)
bis zum Jahr 2002 wird nicht erreicht. Dies begründet
sich insbesondere dadurch, dass der Abbau der investiven
Altlast eine Vielzahl von kleinen Vorhaben umfasst (Sa-
nierung von Brücken, Tunnel, Stützmauern, Maßnahmen
der Signaltechnik), wobei die Baumaßnahmen zudem
häufig unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnverkehrs
durchgeführt werden müssen.

Ab dem Jahr 2003 erfolgt der weitere Abbau der investiven
Altlast im Bereich des ehemaligen Sondervermögens Deut-
sche Reichsbahn auf der Grundlage einer „Gemeinsamen
Erklärung ... zum weiteren Abbau der investiven Altlasten
... ab dem Jahr 2003“, die der Bund, die Neuen Bundeslän-
der einschließlich Berlin und die Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen des Bundes am 20. März 2002 unterzeichnet
haben. Danach wird nunmehr angestrebt, die investive Alt-
last bis zum Jahre 2007 vollständig zu beseitigen.

2.4.6 Finanzierungsarten
Leistungen nach Bundesschienenwegeausbaugesetz wer-
den für Bedarfsplanvorhaben vollständig als nicht rück-
zahlbarer Baukostenzuschuss und für Bestandsnetzvorha-
ben grundsätzlich als zinsloses Darlehen gewährt.
Abweichungen von dieser Regelung sind in Sonderfällen
in Abstimmung zwischen Bund und den Eisenbahninfra-
strukturunternehmen des Bundes möglich. Zur Förderung
der Verbesserung und Sanierung des Bestandsnetzes
wurde daher in der so genannten Trilateralen Vereinba-
rung („Gemeinsame Erklärung ... zum Umfang der Schie-
nenwegeinvestitionen in den Jahren 2001 bis 2003“) ge-
regelt, dass in den Jahren 2001 bis 2003 neben den
Bedarfsplanvorhaben auch die Bestandsnetzvorhaben
(Ausnahmen: insbesondere Betriebszentralen, Nahver-
kehrsvorhaben) grundsätzlich mit nicht rückzahlbaren
Baukostenzuschüssen anstelle zinsloser Darlehen finan-
ziert werden. Zuwendungen für den Abbau investiver Alt-
lasten in den Neuen Bundesländern werden als nicht rück-
zahlbare Baukostenzuschüsse gewährt.

2.4.7 Investitionsprogramm 1999 bis 2002
Im Zuge der Konsolidierung des Bundeshaushaltes und
zur Sicherstellung der Kontinuität der Planungs- und
Bauinvestitionen wurden alle laufenden Vorhaben bei
Straßen, Schienenstrecken und Wasserstraßen in einem
Investitionsprogramm für den Ausbau der Bundesschie-
nenwege, Bundesfernstraßen und Bundeswasserstraßen
in den Jahren 1999 bis 2002 zusammengefasst. Nach dem
Kabinettsbeschluss vom 3. November 1999 umfasst es 
ein Gesamtinvestitionsvolumen von 34,5 Mrd. Euro 
(67,5 Mrd. DM) mit 44 Vorhaben aus dem Bereich der
Bundesschienenwege. 

2.4.8 Zukunftsinvestitionsprogramm
Der Bund stellt im Rahmen seines Zukunftsinvestitions-
programms (ZIP) Mittel aufgrund der Zinsersparnisse in
Folge der Veräußerung der UMTS-Funklizenzen in Höhe
von 3,07 Mrd. Euro (6 Mrd. DM) im Zeitraum von 2001
bis 2003 zusätzlich für Schienenwegeinvestitionen zur
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Verfügung. Diese Mittel sollen dort eingesetzt werden,
wo sie regional und bundesweit die höchsten Effekte 
u. a. hinsichtlich Pünktlichkeit und Schnelligkeit des
Bahnverkehrs im bestehenden Netz bewirken. 

Insbesondere soll durch die Modernisierung der Leit- und
Sicherungstechnik und durch die Beseitigung von Lang-
samfahrstellen die Leistungsfähigkeit sowie die Netzqua-
lität des Verkehrsträgers Schiene nachhaltig gesteigert
werden.

3. Berücksichtigung der Belange
Behinderter

Gemäß § 2 Abs. 3 Eisenbahn-, Bau- und Betriebsordnung
ist die Benutzung der Bahnanlagen und Fahrzeuge durch
Behinderte und alte Menschen sowie Kinder und sonstige
Personen mit Mobilitätseinschränkungen zu erleichtern.
Diese Generalklausel soll sicherstellen, dass für den ge-
nannten Personenkreis Erschwernisse unter Beachtung
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit behoben oder
gemildert werden.

Zur Ausfüllung dieser Grundsätze werden beim Ausbau
der Bundesschienenwege folgende Kriterien angewandt:

– Bei Neubauten und wesentlichen Änderungen von
Anlagen mit hoher Frequentierung durch Reisende
sollen bauliche Maßnahmen für besondere Personen-
gruppen sofort realisiert werden.

– Bei Neubauten und wesentlichen Änderungen von
Anlagen mit niedriger Frequentierung durch Reisende
sollen bauliche Maßnahmen für besondere Personen-
gruppen bei tatsächlichem Bedarf sofort realisiert
werden. In allen anderen Fällen muss darauf geachtet
werden, dass die Nachrüstung mit baulichen Maßnah-
men für besondere Personengruppen ohne wesentli-
che Mehrkosten bei Bedarf, der aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten im Einzelfall vorliegen kann (z. B.
Anbindung eines Altersheimes, Behindertenwohnhei-
mes o. ä.), möglich ist.

4. Vereinbarungen mit Nachbarländern
Vorhaben im internationalen Zusammenhang machen eine
Vereinbarung mit den jeweils betroffenen Nachbarländern
erforderlich. So kamen die Verkehrsminister Deutschlands
und Frankreichs überein, die deutschen und französischen
Hochgeschwindigkeitsnetze über Saarbrücken und Straß-
burg miteinander zu verbinden. Die deutsch-niederlän-
dische Vereinbarung über die Verbesserung des bilateralen
Schienenverkehrs vom 31. August 1992 hat die so ge-
nannte Betuwe-Linie Rotterdam–Zevenaar und ihre Fort-
setzung auf deutscher Seite sowie die Errichtung einer
Hochgeschwindigkeitsverbindung Amsterdam–Utrecht–
Arnheim–Emmerich–Oberhausen–Köln–Frankfurt am
Main zum Gegenstand. Mit der Tschechischen Republik
wurden zwei Vereinbarungen unterzeichnet mit dem Ziel,
die Voraussetzungen für einen modernen durchgehenden
Eisenbahnverkehr zwischen Nürnberg–Prag und (Berlin–)
Dresden–Prag–Wien (mit Österreich) zu schaffen und ins-
besondere die Zusammenarbeit zwischen den Eisenbahn-

gesellschaften für den Einsatz von Fahrzeugen mit Neige-
technik zu unterstützen.

Mit der Schweiz wurde am 6. September 1996 vereinbart,
die Voraussetzungen für einen leistungsfähigen Eisenbahn-
verkehr zwischen Deutschland und der Schweiz, insbeson-
dere auf der Hauptzulaufstrecke zur neuen Eisenbahn-
Alpentransversale (NEAT) Karlsruhe–Basel, zu schaf-
fen. Ebenso ist am 22. November 1999 mit Österreich
eine Vereinbarung zu den Strecken im Donaukorridor 
Passau/Salzburg unterzeichnet worden. Auch mit Polen
finden Gespräche über länderübergreifende Projekte des
Schienenverkehrs statt. Gemeinsam mit Dänemark wird
die Möglichkeit einer Hochgeschwindigkeitsverbindung
Hamburg–Kopenhagen einschließlich einer festen Verbin-
dung über den Fehmarnbelt untersucht.

5. Förderung durch die Europäische Union

5.1 Gemeinschaftszuschüsse für
Transeuropäische Netze (TEN-Mittel)

Auf der Grundlage der am 23. Juli 1996 vom Europäischen
Parlament und dem Rat verabschiedeten „Gemeinschaft-
lichen Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen
Verkehrsnetzes“ (Entscheidung Nr. 1682/96) kann die
Gemeinschaft die finanziellen Anstrengungen der Mit-
gliedsstaaten beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur unter-
stützen. 

Bis einschließlich 2001 hat die Gemeinschaft Zuschüsse
für folgende Vorhaben bewilligt:
1. Hannover–Berlin

Planungsgutachten 1,0 Mio. €
2. Berlin Friedrichstraße–

Hauptbahnhof 9,0 Mio. €
3. Nürnberg–Erfurt–Halle/Leipzig–

Berlin 66,1 Mio. €
4. Köln–Aachen 20,5 Mio. €
5. Köln–Rhein/Main 125,8 Mio. €
6. Grenze D/F–Saarbrücken–

Ludwigshafen/Kehl–Appenweier 5,0 Mio. €
7. Studie NBS „Stuttgart 21“ 3,5 Mio. €
8. KLV-Vorhaben

Großbeeren 5,0 Mio. €
Halle/Leipzig 7,7 Mio. €
Basel 8,0 Mio. €
Magdeburg-Rothensee 2,8 Mio. €

9. Knoten Berlin
Nord-Süd-Verbindung 35,0 Mio. €

10. Nürnberg–Ingolstadt–München 45,0 Mio. €
11. Berlin–Dresden 10,0 Mio. €
12. Leipzig–Dresden 10,5 Mio. €

Davon wurden bis Ende 2001 gemäß Baufortschritt aus-
gezahlt: 153 Mio. €

Ergänzend wurde am 30. November 2001 vom Euro-
päischen Parlament und dem Rat mit der Entscheidung 
Nr. K(2001) 3898/5 im Rahmen des mehrjährigen
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Richtprogramms für den Zeitraum 2001 bis 2006 eine
Förderung in Höhe von 442,5 Mio. Euro, davon für 2001
in Höhe von 51 Mio. Euro bewilligt. Unter anderem wer-
den damit Vorhaben auf folgenden Strecken gefördert.

1. Paris–Ostfrankreich–Südwest-
deutschland 5,0 Mio. €

2. Stuttgart–Ulm 2,5 Mio. €

3. Augsburg–Mehring 3,5 Mio. €

4. Hamburg–Öresund 2,0 Mio. €

5.2 Europäischer Fonds für Regionale
Entwicklung (EFRE-Mittel)

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) gehört zu den vier Strukturfonds der Europä-
ischen Union. Sein Hauptziel ist die Förderung des wirt-

schaftlichen und sozialen Zusammenhalts in der Euro-
päischen Union. Zu diesem Zweck unterstützt der 1975
eingeführte Fonds u. a. Infrastrukturmaßnahmen und Un-
ternehmensinvestitionen in Regionen mit wirtschaft-
lichem Entwicklungsrückstand. In Deutschland wurden
bisher überwiegend Programme zur Wirtschaftsförderung
von Bund und Ländern unterstützt. Im Jahr 2000 wurde
erstmals ein EFRE-Bundesprogramm aufgelegt, mit dem
die Verkehrsinfrastruktur des Bundes in den Ländern
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen (so genannte Ziel-1-Re-
gionen) gefördert wird. Die Mittel des Programms werden
in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen gewährt.
Das EFRE-Bundesprogramm läuft von 2000 bis 2006
mit einem Investitionsvolumen im Schienenbereich von
1,367 Mrd. Euro. Davon sind 680 Mio. Euro aus EU-Mit-
teln vorgesehen.
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